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Ordentliche Hauptversammlung 2020 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

 

In der Einberufung der Hauptversammlung finden Sie Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach 
§ 278 Abs. 3 Aktiengesetz („AktG“) i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG,  
sowie Artikel 2 § 1 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 8 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 

COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 

(„COVID-19-Gesetz“). Die nachfolgenden Angaben dienen einer ergänzenden, weitergehenden 
Darstellung dieser Rechte der Aktionäre.  
 
1. Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß §§ 278 Abs. 3 

i.V.m. 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital 
erreichen, dies entspricht 500.000 nennwertlosen Stückaktien, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Ein Ergänzungsverlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) oder in elektronischer Form nach § 126a 
BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz) an die persönlich 
haftende Gesellschafterin der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 
Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen; der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft 
also spätestens am Sonntag, 4. Oktober 2020, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein. Ergän-
zungsverlangen können an die nachfolgend genannte Postanschrift oder E-Mail Adresse gerich-
tet werden:  

Postanschrift: Ströer SE & Co. KGaA 
- Die persönlich haftende Gesellschafterin -  
Ströer Management SE 
Vorstand 
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 

E-Mail:   hauptversammlung@stroeer.de 
 

Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  

Der oder die Antragsteller haben gemäß § 278 Absatz 3 AktG i.V.m. §§ 122 Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass er oder sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung der persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag halten. Bei Berechnung dieser 
90 Tage bestehen bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten nach § 70 AktG, auf die hiermit aus-
drücklich hingewiesen wird. Ferner sind bei der Fristberechnung die Bestimmungen des § 121 
Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.  
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Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen das Quorum des anteiligen Betrages von 
EUR 500.000,00 erreichen, oder ihren ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen.  

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zu der Tagesordnung werden – soweit sie nicht be-
reits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter der 
Internetadresse http://ir.stroeer.com/hv/ bekannt und zugänglich gemacht und den Aktionären 
mitgeteilt.  

Die dem Aktionärsrecht auf Ergänzung der Tagesordnung zu Grunde liegenden Regelungen des 
Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt:  

 
§ 122 AktG Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug, ohne Absätze 3 und 4):  

„(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 
Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an 
eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlan-
gen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotier-
ten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zu-
gangs ist nicht mitzurechnen.“  

 

§ 121 AktG Allgemeines (Auszug, nur Absatz 7):  

„(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der 
Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem 
Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden 
Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die 
Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen.“ 

 

 

 

http://ir.stroeer.com/hv/
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§ 70 AktG Berechnung der Aktienbesitzzeit:  

„Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär während eines 
bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unter-
nehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, 
wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Aus-
einandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.“ 

 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie 
zur Geschäftsordnung zu stellen, sind nach der gesetzlichen Konzeption des COVID-19-
Gesetzes ausgeschlossen. Gleichwohl wird die Gesellschaft den Aktionären die Möglichkeit ein-
räumen, in entsprechender Anwendung der §§ 126, 127 AktG Gegenanträge sowie Wahlvor-
schläge im Vorfeld der Hauptversammlung nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen zu 
übermitteln: 

Die Gesellschaft wird entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des Na-
mens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse 
http://ir.stroeer.com/hv/ zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft bis mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis spätestens Dienstag, 20. Oktober 2020, 24.00 Uhr 
(MESZ) (Eingang), unter der Postanschrift oder E-Mail-Adresse:  

 
Postanschrift:  Ströer SE & Co. KGaA 

- Rechtsabteilung - 
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 

E-Mail:    gegenantraege@stroeer.de 
 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen entsprechend § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt 
sind.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an die vorgenannte Adresse der Gesellschaft 
adressiert sind oder nach dem 20. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ) eingehen, sowie Gegen-
anträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht.  

Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, ausgeübten Be-
ruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern zusätzlich die Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG).  

https://dejure.org/gesetze/KWG/53.html
https://dejure.org/gesetze/KWG/53b.html
https://dejure.org/gesetze/VAG/13.html
https://dejure.org/gesetze/BauSparkG/14.html
http://ir.stroeer.com/hv/
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Die Gesellschaft kann davon absehen einen Gegenantrag und seine Begründung bzw. einen 
Wahlvorschlag zugänglich zu machen, wenn einer der folgenden Ausschlusstatbestände gemäß 
§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt:  

1. Soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde.  

2. Wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-
sammlung führen würde.  

3. Wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-
gaben oder wenn sie Beleidigungen enthält.  

4. Wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 
Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist.  

5. Wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letz-
ten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach 
§ 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 
zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals, d.h. 5 %, für ihn gestimmt hat.  

6. Wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 
und sich nicht vertreten lassen wird.  

7. Wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 
mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 
Zeichen beträgt.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversammlung allerdings in Überein-
stimmung mit der Konzeption des COVID-19-Gesetzes nicht zur Abstimmung gestellt und auch 
nicht anderweitig behandelt.  

Die dem Aktionärsrecht auf Gegenanträge und Wahlvorschläge zu Grunde liegenden Regelun-
gen des Aktiengesetzes lauten auszugsweise wie folgt:  

§ 126 AktG Anträge von Aktionären:  

„(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genann-
ten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der 
Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 
gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse 
übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesell-
schaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 
§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-
den,  
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1.  soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2.  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

3.  wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-
rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4.  wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits 
zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht wor-
den ist, 

5.  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 
den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge-
sellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversamm-
lung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn ge-
stimmt hat, 

6.  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7.  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 
von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5 000 Zeichen beträgt.  

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenan-
träge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfas-
sen.“  

§ 127 AktG Wahlvorschläge von Aktionären:  

„Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-
den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 
wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
enthält.“  

§ 124 Abs. 3 Sätze 3 und 4 AktG:  

„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge gebun-
den ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlussfassung auf Verlangen einer Minderheit 
auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben.“  

 

 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
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§ 125 AktG Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder:  

„(1) Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben hat, 
hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor derselben wie folgt 
mitzuteilen:  

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die in der 
letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu 
ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. 
In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Be-
vollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsenno-
tierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Anga-
ben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; 
Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namensaktien ausgegeben 
hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister Eingetrage-
nen zu machen sowie den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt ha-
ben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt oder die in der 
letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, daß ihm der Vorstand die gleichen Mitteilun-
gen übersendet. 

(4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf Verlangen die in der Hauptver-
sammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen. 

(3) Für Inhalt und Format eines Mindestgehaltes an Informationen in den Mitteilungen gemäß 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten die Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212. § 67a Absatz 2 Satz 1 gilt für die Absätze 1 und 2 entsprechend. Bei börsenno-
tierten Gesellschaften sind die Intermediäre, die Aktien der Gesellschaft verwahren, ent-
sprechend den §§ 67a und 67b zur Weiterleitung und Übermittlung der Informationen nach 
den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, es sei denn, dem Intermediär ist bekannt, dass der Akti-
onär sie von anderer Seite erhält. Das Gleiche gilt für nichtbörsennotierte Gesellschaften 
mit der Maßgabe, dass die Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
nicht anzuwenden sind.“ 
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3. Fragerecht der Aktionäre  

Es wird den Aktionären für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt (Art. 2 § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Ab-
satz 8 Satz 1 des COVID-19-Gesetzes). 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Ströer Management SE, hat mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats der Ströer SE & Co. KGaA entschieden, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor 
der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind (Art. 2 § 1 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2, Absatz 8 Satz 1 des COVID-19-Gesetzes). Das bedeutet, dass die 
Fragen bis spätestens Sonntag, 1. November 2020, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang), unter 
Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals eingehen müssen, das ab Mittwoch, 14. Oktober 
2020 unter der Internetadresse http://ir.stroeer.com/hv/ zugänglich ist. 
 
Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Aktionäre der Stimmrechtskarte 
entnehmen, die ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungsgemäßem Nachweis 
des Anteilsbesitzes übersandt wird.  
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, 
welche Fragen sie wie beantwortet (Art. 2 § 1 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1, Absatz 8 Satz 1 des 
COVID-19-Gesetzes).  
 

4. Einlegung von Widersprüchen durch Aktionäre  

Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation) oder über die Erteilung von Vollmachten ausgeübt haben, haben - in Abwei-
chung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Haupt-
versammlung - die Möglichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen 
die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung 
beauftragten Notar zu erklären (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz). 
 
Die elektronische Einlegung eines Widerspruchs ist ab der Eröffnung der Hauptversammlung 
bis zu deren Ende über das internetgestützte HV-Portal der Gesellschaft unter der Internet-
adresse http://ir.stroeer.com/hv/ möglich. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme 
von Widersprüchen über das internetgestützte HV-Portal ermächtigt und erhält diese über das 
HV-Portal der Gesellschaft, so dass die Widersprüche zur Niederschrift des Notars erklärt wer-
den können.  

http://ir.stroeer.com/hv/
http://ir.stroeer.com/hv/

